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Norm

ABGB §1151 ID

ABGB §1158 I

AuslBG §7 Abs1

AuslBG §7 Abs8

Rechtssatz

Der Arbeitgeber ist verp6ichtet die Gestaltung des Arbeitsvertrages von vorneherein den Erfordernissen der

Beschäftigungsbewilligung anzupassen. Dies kann vor allem dadurch geschehen, daß er mit dem ausländischen

Arbeitnehmer Arbeitsverträge abschließt, die von vorneherein auf die Dauer der Beschäftigungsbewilligung befristet

sind. Im Falle der Verlängerung der Geltungsdauer können daher mehrfache befristet abgeschlossene Arbeitsverträge

nicht als unzulässige Kettenarbeitsverträge angesehen werden, weil sie angesichts der gesetzlich vorgeschriebenen

Befristung der Beschäftigungsbewilligung sachlich gerechtfertigt erscheinen.

Entscheidungstexte

4 Ob 110/85

Entscheidungstext OGH 25.03.1986 4 Ob 110/85

Veröff: RdW 1986,185 = SZ 59/56 = JBl 1986,672

8 Ob 275/98v

Entscheidungstext OGH 09.12.1999 8 Ob 275/98v

Beisatz: Ein Verstoß gegen Art 14 MRK liegt nicht vor, weil eine Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit und

nach der Erfüllung gewisser Berufsqualifikationen sachlich gerechtfertigt ist. (T1)

9 ObA 89/02g

Entscheidungstext OGH 04.09.2002 9 ObA 89/02g

Vgl aber; Beisatz: Im Hinblick auf § 7 Abs 8 AuslBG reicht der Umstand, dass die Beschäftigungsbewilligung nur

befristet erteilt wird (§7 Abs1 AuslBG), für sich allein nicht aus, um ein gerechtfertigtes Interesse des Arbeitgebers

zu begründen, auch den Arbeitsvertrag nur befristet abzuschließen. (T2); Beisatz: Hier: Zirkusunternehmen. (T3)

8 ObA 167/02w

Entscheidungstext OGH 20.03.2003 8 ObA 167/02w

Vgl auch; Beis wie T2; Beis wie T3; Beisatz: Dies bedeutet, dass die rechtskräftige Abweisung eines Antrags auf

Verlängerung der Beschäftigungsbewilligung nicht die automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur

Folge hat. Vielmehr löst die rechtskräftige Abweisung oder Zurückweisung des Verlängerungsantrags lediglich die

Pflicht des Arbeitgebers aus, das Arbeitsverhältnis unverzüglich mit den zur Verfügung stehenden

privatrechtlichen Rechtsbehelfen zu beenden. (T4)
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